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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

der Gesetzgeber will eine Norm zur verpflichtenden 

Verwendung von elektronischen Rechnungen ein-

führen, zu der wir Ihnen wichtige Vorabhinweise ge-

ben. Darüber hinaus beleuchten wir, wie sich der 

Steuereinbehalt auf Kapitalerträge mit einer „NV-

Bescheinigung“ vermeiden lässt. Der Steuertipp be-

fasst sich mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz. Wir 

stellen Ihnen die ab dem 01.01.2024 geltenden ge-

setzlichen Neuregelungen vor. 

 

VORABHINWEISE  

Bundesfinanzministerium äußert sich zur Einfüh-

rung der eRechnung 

 
Mit dem Wachstumschancengesetz werden die Rege-
lungen zur Einführung der elektronischen Rechnung 
für inländische B2B-Umsätze im Umsatzsteuergesetz 
verankert. Bereits vor Abschluss des parlamentari-
schen Gesetzgebungsverfahrens hat das Bundesfi-
nanzministerium (BMF) erste Hinweise zu den Anfor-
derungen an eine elektronische Rechnung verlautba-
ren lassen. Fraglich war, ob die bereits bekannten 

Formate XRechnung und ZUGFeRD die geplanten 
Vorgaben erfüllen. Der Deutsche Steuerberaterver-
band e.V. informiert nun über das diesbezügliche Ent-
wurfsschreiben des BMF. 

Eine elektronische Rechnung soll nach aktuellem 

Sachstand eine Rechnung sein, die in einem struktu-

rierten elektronischen Format ausgestellt, übermit-

telt und empfangen wird und eine elektronische Verar-

beitung ermöglicht. Sie muss der europäischen Norm 

für die elektronische Rechnungsstellung und der Liste 

der entsprechenden Syntaxen entsprechen. 

Das BMF stellt klar, dass sowohl eine Rechnung nach 

dem bekannten XStandard als auch im ZUGFeRD-

Format ab Version 2.0.1 grundsätzlich eine Rechnung 

in einem strukturierten elektronischen Format darstellt, 

die den geplanten Anforderungen entspricht. Dies ist 

laut Verband ein wichtiger Hinweis für die Praxis, der 

die Planungssicherheit erhöht. 

Zudem äußert sich das BMF zum Einsatz des EDI-

Verfahrens: Aktuell werde an einer Lösung gearbeitet, 

um das EDI-Verfahren auch unter dem künftigen 

Rechtsrahmen weiterhin nutzen zu können. Das Erfor-

dernis technischer Anpassungen könne allerdings 

nicht ausgeschlossen werden. Man sei aber bemüht, 

den Umstellungsaufwand auf das Notwendige zu be-

grenzen. 

Vorgesehen ist zwar eine gestaffelte Übergangsrege-

lung für die Pflicht zum Ausstellen elektronischer 

Rechnungen, das BMF weist aber vorsorglich darauf 

hin, dass ab dem 01.01.2025 alle Unternehmer ver-

pflichtet sein werden, elektronische Rechnungen ent-

gegenzunehmen. 
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UKRAINE-KRIEG  

Erleichterungen für den Spendenabzuggelten auch 

2024 

 

Spenden an notleidende Menschen aus der Ukraine 

sind unter erleichterten Voraussetzungen von der 

Steuer absetzbar. Das Bundesfinanzministerium hat 

geregelt, dass diese Erleichterungen auch im Jahr 

2024 anwendbar sind. Somit gelten unter anderem 

folgende Regelungen fort: 

 Geldspenden: Wer Geld an notleidende Men-

schen aus der Ukraine spendet, braucht für die 

Einkommensteuererklärung nur einen vereinfach-

ten Zuwendungsnachweis. Selbst bei einer Spende 

von 5.000 € ist nur ein Kontoauszug, ein Last-

schriftbeleg oder ein Ausdruck aus dem Online-

banking aufzubewahren. Die Spende muss aber 

auf ein Sonderkonto einer inländischen steuerbe-

günstigten Körperschaft eingezahlt werden, das für 

diesen besonderen Zweck (Ukraine-Krise) einge-

richtet wurde. 

 Spendenaktionen: Steuerbegünstigte Körper-

schaften wie Sportvereine dürfen finanzielle Mittel 

für steuerbegünstigte Zwecke eigentlich nur ver-

wenden, wenn sie diese Zwecke laut ihrer Satzung 

fördern. Wollen sie aber von der Ukraine-Krise Be-

troffene finanziell unterstützen, dürfen sie aus-

nahmsweise im Rahmen einer Sonderaktion zu 

Spenden aufrufen und diese dann unmittelbar ein-

setzen, ohne ihre Satzung entsprechend ändern zu 

müssen. Sie haben allerdings die Bedürftigkeit der 

unterstützten Personen oder Einrichtungen selbst 

zu prüfen und dies zu dokumentieren. 

 Hilfsaktionen: Ausnahmsweise dürfen steuerbe-

günstigte Körperschaften auch vorhandene, nicht 

anderweitig gebundene Mittel ohne Satzungsände-

rung für die Unterstützung Betroffener einsetzen. 

Das gilt auch für die Überlassung von Personal 

und Räumlichkeiten. 

 Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen: Un-

terstützen Unternehmer vom Krieg in der Ukraine 

geschädigte Personen, können für ihre Aufwen-

dungen Sponsoringregelungen gelten. Danach ist 

ein Betriebsausgabenabzug erlaubt, wenn der 

Sponsor wirtschaftliche Vorteile für sein Unterneh-

men erstrebt, die in der Sicherung oder Erhöhung 

seines unternehmerischen Ansehens liegen kön-

nen. 

 Arbeitslohnspende: Verzichten Arbeitnehmer auf 

Teile ihres Lohns zugunsten einer Zahlung des Ar-

beitgebers auf ein Spendenkonto einer steuerbe-

günstigten Körperschaft oder zugunsten eines vom 

Ukraine-Krieg geschädigten Beschäftigten des Un-

ternehmens, werden diese Lohnteile steuerfrei ge-

stellt. 

 Beihilfen des Arbeitgebers: Steuerlich begünstigt 

sind auch unentgeltliche Leistungen zur Reparatur 

kriegsbeschädigter Infrastruktur und Beihilfen des 

Arbeitgebers an vom Krieg geschädigte Arbeit-

nehmer. 

STATISTIK  

1,8 % aller Betriebe wurden im Jahr 2022 geprüft 

 

Wie oft Gewerbetreibende und Selbständige einer Be-

triebsprüfung unterzogen werden, hängt von der Grö-

ße des Unternehmens, der wirtschaftlichen Zuordnung 

und der Art des Betriebs ab. Das Finanzamt unter-

scheidet zwischen Groß-, Mittel-, Klein- und 

Kleinstbetrieben. Dabei gilt die Faustregel: Je größer 

das Unternehmen ist, desto häufiger wird es zu einer 

Außenprüfung kommen. Während Großbetriebe in der 

Regel durchgehend und lückenlos mit sämtlichen Be-

steuerungszeiträumen geprüft werden, müssen Klein- 

und Kleinstbetriebe eher selten mit einer Prüfung 

rechnen. Viele dieser Betriebe sind jahrzehntelang 

keiner Betriebsprüfung ausgesetzt. Bei ihnen werden 

Betriebsprüfungen häufig anlassbezogen angeordnet 

(z.B., wenn Unstimmigkeiten in den Gewinnermittlun-

gen zu Tage treten). 

Hinweis: Als Klein- oder Kleinstunternehmer kann 

man zudem dann in den Fokus des Finanzamts gera-

ten, wenn man einer bestimmten Branche angehört, 

die schwerpunktmäßig geprüft wird, wenn Kontrollmit-

teilungen aus einer Betriebsprüfung eines Geschäfts-

partners beim Finanzamt eingegangen sind oder 

(anonyme) Anzeigen vorliegen. 

Nach einer neuen Statistik des Bundesfinanzministeri-

ums wurden im Jahr 2022 von insgesamt 8.409.661 

registrierten Betrieben 151.676 geprüft. Das entspricht 

einer Prüfungsquote von 1,8 %. Bei Großunternehmen 

lag die Quote bei 17,5 %, bei mittelgroßen Betrieben 

bei 4,8 %, bei Kleinbetrieben bei 2,4 % und bei 

Kleinstbetrieben bei 0,8 %. Insgesamt 12.949 Be-

triebsprüfer waren dafür im Einsatz. 

Hinweis: Das erzielte steuerliche Mehrergebnis der 

Prüfungen lag bei rund 10,8 Mrd. €, davon entfielen al-

lein 7,8 Mrd. € auf die Prüfung von Großbetrieben. 

 

ZUSCHLÄGE 

Der maßgebende Grundlohn ist nach dem An-

spruchsprinzip zu ermitteln 

 

Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtar-

beit, die ein Arbeitnehmer neben seinem Grundlohn 
für tatsächlich geleistete Arbeit zu diesen Zeiten erhält, 
kann der Arbeitgeber steuerfrei auszahlen, soweit sie 
bestimmte Prozentsätze des Grundlohns nicht über-
steigen. Für Nachtarbeit in der Zeit zwischen 20 Uhr 
und 6 Uhr können beispielsweise Zuschläge bis zu 
25 % des Grundlohns steuerfrei bleiben.  
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Der für die Bemessung der steuerfreien Zuschläge 

maßgebende Grundlohn ist der laufende Arbeitslohn, 

der dem Arbeitnehmer bei der für ihn geltenden re-

gelmäßigen Arbeitszeit für den jeweiligen Lohnzah-

lungszeitraum arbeitsvertraglich zusteht. Dieser Ar-

beitslohn ist in einen Stundenlohn umzurechnen und 

steuerlich mit höchstens 50 € pro Stunde anzusetzen. 

Ob und in welchem Umfang der Grundlohn dem Ar-

beitnehmer steuerlich tatsächlich zufließt, ist laut 

Bundesfinanzhof (BFH) für die Bemessung der Steuer-

freiheit der Zuschläge ohne Belang. Im Streitfall hatte 

der Arbeitgeber aufgrund einer Gehaltsumwandlung 

Zahlungen an eine Unterstützungskasse erbracht. Der 

BFH hat auch diese Zahlungen ungeachtet dessen 

zum Grundlohn gerechnet, dass die gezahlten Beiträ-

ge dem Arbeitnehmer steuerlich nicht zugeflossen wa-

ren. 

 

BETRIEBSVERANSTALTUNGEN  

Die Verfassungsbeschwerde zur Vorteilsermittlung 

ist gescheitert 

 

Betriebsveranstaltungen sind Veranstaltungen auf be-

trieblicher Ebene, die gesellschaftlichen Charakter ha-

ben (z.B. Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Jubilä-

umsfeiern). Soweit die Zuwendungen des Arbeitgebers 

für bis zu zwei solcher Veranstaltungen jährlich den 

Betrag von 150 € (bis einschließlich 2023: 110 €) je 

Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitneh-

mer nicht übersteigen, gehören sie nicht zu den Ein-

künften aus nichtselbständiger Arbeit. Das gilt aller-

dings nur, wenn die Teilnahme an der Betriebsveran-

staltung allen Angehörigen des Betriebs oder eines 

Betriebsteils offensteht. 

Im Übrigen kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit 

einem Pauschsteuersatz von 25 % erheben, soweit 

er steuerpflichtigen Arbeitslohn aus Anlass von Be-

triebsveranstaltungen zahlt. 

Bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils sind laut 

Bundesfinanzhof alle mit der Veranstaltung unmittelbar 

zusammenhängenden Aufwendungen des Arbeitge-

bers anzusetzen. Das gilt ungeachtet dessen, ob sie 

beim Arbeitnehmer einen Vorteil begründen können. 

Die danach zu berücksichtigenden Aufwendungen 

(Gesamtkosten) des Arbeitgebers sind zu gleichen 

Teilen auf die bei der Betriebsveranstaltung anwe-

senden Teilnehmer aufzuteilen. Die hiergegen gerich-

tete Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfas-

sungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen. 

 

 

KAPITALERTRÄGE 

Steuereinbehalt lässt sich mit NV-Bescheinigung 

vermeiden 

 

Sparer können sich freuen, denn die Zeiten von Null- 

und Negativzinsen sind endlich vorbei. Tagesgeld-, 

Festgeld- und Sparbriefanlagen werfen wieder Rendi-

ten ab. Wenn Kapitalanleger mit ihrem zu versteuern-

den Einkommen unter dem Grundfreibetrag liegen 

(11.604 €/23.208 € im Jahr 2024, 10.908 €/21.816 € 

im Jahr 2023; jeweils für Ledige/Verheiratete), sollten 

sie prüfen, ob sie sich beim Finanzamt eine „Nichtver-

anlagungsbescheinigung“ (NV-Bescheinigung) aus-

stellen lassen können. Diese für bis zu drei Jahre gel-

tende Bescheinigung befreit vom Steuerabzug auf Ka-

pitalerträge und führt dazu, dass Banken keine Frei-

stellungsaufträge mehr erteilt werden müssen. Kapi-

talanlegern bringt dieser Schritt sofort 25 % bis 28 % 

höhere Geldeingänge. 

Die NV-Bescheinigung ist für alle interessant, die ho-

he Kapitalerträge erwirtschaften und deren Gesamt-

einkommen gleichzeitig niedrig ausfällt. Sie kann da-

her vor allem für Geringverdiener, Minijobber, Studie-

rende und Rentner relevant sein. Auch für minderjäh-

rige Kinder kann sie sich als nützlich erweisen, denn 

auch Geldanlagen der Kinder fallen ohne NV-

Bescheinigung unter den Kapitalertragsteuereinbehalt. 

Insbesondere wer häufig Geschäfte mit wechselnden 

Banken macht, um stets den besten Zinssatz zu ergat-

tern, kann von der NV-Bescheinigung profitieren, denn 

dann muss der Freistellungsauftrag nicht mehr jedes 

Mal neu zwischen den Banken aufgeteilt werden. Der 

Steuereinbehalt unterbleibt dank NV-Bescheinigung 

auch für Kapitalerträge oberhalb des Sparerfreibe-

trags (1.000 € bei Ledigen oder 2.000 € bei Verheira-

teten). Die Kapitalerträge kommen also vollumfänglich 

„brutto für netto“ beim Anleger an. 

Hinweis: Die NV-Bescheinigung wird beim Wohnsitz-

finanzamt mit einem Vordruck beantragt, in dem alle 

Einkünfte vollständig anzugeben sind. Sie entbindet 

von der Abgabe einer Einkommensteuererklärung für 

die betreffenden Jahre. Jede Bank, Fondsgesellschaft 

oder Bausparkasse, bei der Gewinne erzieltwerden, 

braucht die NV-Bescheinigung im Original. Kopien, 

Scans oder digital versandte Fotos werden nicht aner-

kannt. Daher sollte bei der Antragstellung unbedingt 

angegeben werden, wie viele der gebührenfreien Be-

scheinigungen benötigt werden. Für die Ausstellung 

sollte eine Bearbeitungszeit von mindestens zwei Wo-

chen eingeplant werden. 

 

 

 

 

STEUERTIPP  

Zukunftsfinanzierungsgesetz ist beschlossene Sa-
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che 

 

Das Zukunftsfinanzierungsgesetz hat die parlamenta-

rischen Hürden genommen und ist damit in Bezug auf 

die steuerlichen Regelungen ab dem 01.01.2024 an-

wendbar. 

Ab dem 01.01.2024 beträgt der Freibetrag für die 

Überlassung von Vermögensbeteiligungen 2.000 € pro 

Jahr (bisher 1.440 €). Dieser Freibetrag kann -

 abweichend vom ursprünglichen Gesetzentwurf - wei-

terhin auch bei reinen Gehaltsumwandlungen genutzt 

werden. Daneben sind auch sogenannte Matching-

Modelle (gemeinsame Finanzierung der Vermögens-

beteiligung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer) mög-

lich. 

Die Inanspruchnahme des Freibetrags setzt voraus, 

dass die Beteiligung allen Arbeitnehmern offensteht, 

die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Angebots 

mindestens ein Jahr ununterbrochen in einem gegen-

wärtigen Dienstverhältnis zum Unternehmen des 

Arbeitgebers stehen. Einzubeziehen sind auch gering-

fügig Beschäftigte, Teilzeitkräfte, Auszubildende und 

weiterbeschäftigte Rentner. In einem gegenwärtigen 

Dienstverhältnis stehen neben aktiv Beschäftigten 

auch Arbeitnehmer, deren Dienstverhältnis während 

des Mutterschutzes, der Elternzeit oder aufgrund einer 

vertraglichen Vereinbarung über eine befristete Tätig-

keit im Ausland ruht oder die sich in der Freistellungs-

phase einer Altersteilzeit befinden. Personen, die aus-

schließlich Versorgungsbezüge beziehen, stehen da-

gegen nicht mehr in einem gegenwärtigen Dienstver-

hältnis. 

Bisher greift die aufgeschobene Besteuerung nur bei 

Arbeitnehmern von Kleinst- sowie kleinen und mittle-

ren Unternehmen (KMU). Um den Anwendungsbereich 

der Vergünstigung zu vergrößern, werden die 

„Grenzwerte“ wie folgt angehoben: Verdoppelung der 

Schwellenwerte beim Umsatz von 50 Mio. € auf 100 

Mio. € bzw. bei der Jahresbilanzsumme von 43 Mio. € 

auf höchstens 86 Mio. €, Vervierfachung der Mitarbei-

terzahl von weniger als 250 Beschäftigten auf weniger 

als 1.000 Arbeitnehmer, keine Überschreitung der 

Schwellenwerte in einem der letzten sieben statt wie 

bisher lediglich zwei Jahre, Ausdehnung des Grün-

dungszeitraums für Start-ups von zwölf auf 20 Jahre. 

 

Die Besteuerung des geldwerten Vorteils erfolgt 

nach geltendem Recht spätestens zwölf Jahre nach 

Übertragung der Vermögensbeteiligung. Sie muss ab 

2024 (spätestens) nach 15 Jahren vorgenommen wer-

den. Die Verschiebung des Besteuerungszeitpunkts 

gilt ausweislich der Gesetzesbegründung auch für 

Vermögensbeteiligungen, die vor 2024 übertragen 

wurden. Von der Einführung einer Konzernklausel bei 

der aufgeschobenen Besteuerung wurde - abweichend 

vom Gesetzentwurf - Abstand genommen. 

Bei neugegründeten Unternehmen erhalten Arbeit-

nehmer die Gesellschaftsanteile typischerweise nicht 

vom Arbeitgeber selbst, sondern von den (Gründungs-

)Gesellschaftern. Auch diese Fallgestaltung eröffnet 

ab 2024 die Möglichkeit der aufgeschobenen Besteue-

rung. Zudem werden nahezu ausschließlich vinkulier-

te Anteile als Mitarbeiterkapitalbeteiligung gewährt. 

Hier liegt erst zum Zeitpunkt der Zustimmung der Ge-

sellschaft in Bezug auf die Übertragung ein steuerli-

cher Lohnzufluss vor. Die Zustimmung der Gesell-

schaft und die Übertragung der Vermögensbeteiligun-

gen durch den Arbeitnehmer erfolgen regelmäßig im 

zeitlichen Zusammenhang. Daher würde der Geset-

zeszweck, nämlich Arbeitnehmer von Start-ups mit ei-

ner aufgeschobenen Besteuerung zu fördern, verfehlt. 

Das Gesetz wurde entsprechend ergänzt, um dieses 

Ziel auch bei der Übertragung vinkulierter Anteile zu 

erreichen. Die Regelung gilt erstmals für ab dem 

01.01.2024 übertragene Vermögensbeteiligungen - al-

lerdings nur, wenn der Arbeitnehmer der aufgescho-

benen Besteuerung zustimmt. 

Auf die beabsichtigte Anhebung des Höchstbetrags für 

die Gewährung der Arbeitnehmer-Sparzulage bei der 

Überlassung von Vermögensbeteiligungen von derzeit 

400 € jährlich auf 1.200 € jährlich wurde verzichtet. Al-

so bleibt es bei einer höchstmöglichen Arbeitnehmer-

Sparzulage von 80 € jährlich (20 % von 400 €). Aller-

dings wurde die bisherige Einkommensgrenze für die 

Gewährung der Arbeitnehmer-Sparzulage bei der 

Überlassung von Vermögensbeteiligungen auf 

40.000 € für Ledige bzw. 80.000 € für zusammen ver-

anlagte Ehegatten verdoppelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 

 

I M P R E S S U M  
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